
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses der Kommission 2014/844/EU, Euratom vom 
26. November 2014 zur Ermächtigung Maltas, die Bemessungsgrundlage für die MwSt.-Eigenmittel 

bei bestimmten Gruppen von Umsätzen anhand von Schätzwerten zu ermitteln 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 343 vom 28. November 2014) 

Auf Seite 33 in den Erwägungsgründen: 

anstatt: „gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die end
gültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel (1), insbesondere auf Arti
kel 6 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich,in Erwägung nachstehender Gründe:“ 

muss es heißen: „gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die end
gültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel (1), insbesondere auf Arti
kel 6 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Eigenmittel, 

in Erwägung nachstehender Gründe:“.   

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses 2014/847/EU, Euratom der Kommission vom 
26. November 2014 zur Änderung der Entscheidung 90/176/Euratom, EWG, mit der Frankreich 
ermächtigt wird, bei der Berechnung der Grundlage für die MwSt.-Eigenmittel bestimmte Gruppen 
von Umsätzen nicht zu berücksichtigen und die Grundlage bei bestimmten anderen Gruppen von 

Umsätzen anhand annähernder Schätzungen zu ermitteln 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 343 vom 28. November 2014) 

Auf Seite 39, in der Präambel: 

anstatt: „gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die end
gültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel (1), insbesondere auf Arti
kel 6 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich, 

in Erwägung nachstehender Gründe:“ 

muss es heißen: „gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die end
gültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel (1), insbesondere auf Arti
kel 6 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Eigenmittel, 

in Erwägung nachstehender Gründe:“.  
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